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Auskunft gemäß Informationsfreiheitsgesetz
Ihre Anfrage per E-Mail vom 10. November 2017

Sehr geehrter █████ ,

mit o.g. E-Mail bitten Sie um Übersendung einerÜbersicht über Verfahren und Häufung 
von Verfahren, in denen das Bundesverfassungsgericht letztinstanzlich entgegen/gegentei-
lig aller Vorinstanzen geurteilt hat.

Die von Ihnen beantragte Auskunft kann nur teilweise erteilt werden.
Die Jahresstatistik des Bundesverfassungsgerichts enthält nur eine Statistik über Verfas-
sungsbeschwerden gegen Entscheidungen von Bundesgerichten  und aufgehobene Ent-
scheidungen von Bundesgerichten. In der aktuellen, auf der Homepage des Bundesverfas-
sungsgerichts einsehbaren Jahresstatistik können Sie diese Angaben auf Seite 25 einsehen. 
Weitere Statistiken in der von Ihnen genannten Weise liegen hier nicht vor.

Für diese Auskunft werden Kosten nicht erhoben, da es sich gemäß §1 Abs.1 IFG i.V.m. 
Ziffer 1 der Anlage zu §1 Abs.1 Informationsgebührenverordnung um eine einfache Aus-
kunft handelt. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Wagner)
Ministerialrat
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